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Mehr können, mehr dürfen: Für das Anschliessen und Auswechseln von fest angeschlossenen 
elektrischen Erzeugnissen ist eine Anschlussbewilligung nach Art. 15 der Niederspannungs- 
Installationsverordnung (NIV; SR 734.27) erforderlich. Die Anmeldung zur Prüfung beim Eidge-
nössischen Starkstrominspektorat (ESTI) in Fehraltorf ZH kann bereits vor dem Kurs erfolgen. 
Das ESTI entscheidet, ob die Teilnehmenden die Zulassungsbedingungen für die Prüfung er-
füllen. Die diesbezügliche Abklärung ist Sache der Teilnehmenden.

Wenig Theorie-Blabla. Viel Praxis-Aha!

Anschlussbewilligung nach NIV Art. 15 
Prüfungsvorbereitung

Elektrotechnik
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Voraussetzungen

 � Berufsleute mit einem eidg. Fähigkeitszeugnis

Inhalt

 � Grundlagen der Elektrotechnik

 � Installationsnormen NIN 2020

 � Kenntnisse der Elektrizitätsgesetze und Verordnungen (EleG, NIV, NEV)

 � Prüf- und Messtechnik

 � Betriebsmittel und Anschlusstechnik

 � Gefahren und Arbeitssicherheit

Die Kursteilnehmenden können sich bereits vor dem Kursstart direkt beim ESTI für die 
Prüfung in Fehraltorf ZH anmelden. Wir empfehlen ein Prüfungsdatum ca. 4 - 6 Wochen 
nach dem Kursende zu wählen. Das ESTI entscheidet, ob die Teilnehmenden die Zulas-
sungsbedingungen für die Prüfung erfüllen. Die diesbezügliche Abklärung ist Sache der 
Teilnehmenden.

Kursdaten & Preise

Dieser Prüfungsvorbereitungs-Kurs dauert 7 Tage.

Fragen?

Simona Huber, Weiterbildungsberatung  052 260 28 01, beratung@stfw.ch

Aktuelle Daten, Preise und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: 
stfw.ch/eab
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